
Informationen Wahlen
deutsch



Was wird in Deutschland gewählt? 

Kommunale Verwaltungen

Das Europaparlament Der Bundestag
Der Deutsche Bundestag in Berlin
wird alle 4 Jahre in ganz
Deutschland am selben Tag
gewählt. "Bundestag" ist der Name
des deutschen Parlaments. Der
Bundestag beschließt Gesetze, die
ganz Deutschland betreffen.

Deutschland ist einer von 27
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (EU). Alle 5 Jahre findet die
Wahl zum Europäischen Parlament
statt. Es beschließt Gesetze für die
gesamte EU und vertritt die
Interessen der Bevölkerung in der
Europäischen Union.

In jedem Bundesland finden
zusätzlich Kommunalwahlen statt.
Diese sind unabhängig von der
Landtagswahl. Stattdessen sind sie
gebunden an die jeweiligen
Kommunen. Gewählt werden die
Interessenvertretungen der Ge-
meinden und Kreise.

Jedes Bundesland hat einen
Landtag. Der Landtag ist also
das Parlament des Bundes-
landes. Insgesamt gibt es 16
Landtage. Die Wahlen finden
zeitlich unabhängig von-
einander alle 4 bis 5 Jahre statt.

Die Landtage



Landtagswahlen in Schleswig-Holstein

Am 8. Mai 2022 sind Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. 
Es stehen 16 Parteien zur Wahl. 

Das Landtags-Gebäude liegt in Kiel direkt an der Kiellinie.

Die gewählten Mitglieder des Landtags heißen Landtags-
abgeordnete. Sie vertreten die Interessen der Bevölkerung in
Schleswig-Holstein. 

Derzeit setzt sich der schleswig-holsteinische Landtag aus 73
Abgeordneten zusammen. Diese gehören den Parteien CDU, SPD,
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und SSW an. Die Regierung
in Schleswig-Holstein ist eine Koalition aus Grünen, FDP und CDU. 



Wie wird gewählt? - 5 demokratische Grundsätze  

Allgemein:
Jede*r darf

wählen

Frei: 
Jede*r darf die

Wahlentscheidung 
frei fällen

Gleich:
Jede Stimme

zählt gleich viel

Geheim: 
Die Stimme

bleibt geheim

Unmittelbar: 
Die Abgeordneten
werden direkt vom

Volk gewählt  Wahlen in
Deutschland  



Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft,
aber mit der Staatsbürgerschaft eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU): 
     Kommunalwahlen (ab 16)

Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft: 
     Kommunalwahlen (ab 16) 
     Landtagswahlen (ab 16) 
     Bundestagswahlen (ab 18)
     Wahl des Europäischen Parlamentes (ab 18)

 

Wer darf wählen? 

Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft,
ohne Staatsbürgerschaft eines anderen
Mitgliedstaates der EU und „Staatenlose“

    Kein Wahlrecht 

Nicht alle Menschen, die in Schleswig-Holstein leben, dürfen wählen!



Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.

Mehr Informationen unter:  


